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Alter 
Ein Freiwilligendienst kann unabhängig vom Schulab-
schluss nach Vollendung der Vollzeitschulpflicht ge-
leistet werden. Da es sich im Freiwilligendienst immer 
um verantwortungsvolle Tätigkeiten handelt, ist dar-
über hinaus aber eine gewisse persönliche Reife un-
abdingbar, so dass in der Regel ein Dienst erst ab 16 
Jahren begonnen werden kann. Im FSJ und FÖJ gilt 
eine Altersgrenze bis zum 27. Geburtstag; im BFD 
können auch Frauen und Männer ab 27 Jahren einen 
Freiwilligendienst leisten. 

Anleitung 
Die Freiwilligen werden in der Einsatzstelle kontinuier-
lich angeleitet. Dies ist Bestandteil der pädagogischen 
Begleitung im Freiwilligendienst. Die Einsatzstelle be-
nennt dazu eine Fachkraft, die während des gesamten 
Einsatzes diese Aufgabe übernimmt und als An-
sprechperson zur Verfügung steht. Wesentlich ist, 
dass regelmäßige Anleitungsgespräche stattfinden, in 
denen die Freiwilligen Beratung, Begleitung und 
Feedback erfahren und in denen sie eigene Fragen 
und Überlegungen zur Sprache bringen können. 

Ansprechpersonen 
Im Freiwilligendienst stehen für alle Freiwilligen neben 
den Anleiter*innen in den Einsatzstellen jeweils ein/e 
Pädagog*in der Ev. Freiwilligendienste als Ansprech-
person zur Verfügung. Diese leitet die jeweilige Semi-
nargruppe und kann während des ganzen Jahres bei 
allen Fragen oder möglichen Konflikten im Freiwilli-
gendienst angesprochen werden. 

Arbeitsmarktneutralität  
Die Freiwilligendienste basieren auf dem Grundsatz 
der Arbeitsmarktneutralität. Das bedeutet, dass die 
Freiwilligen nicht als reine Arbeitskräfte eingesetzt 
werden dürfen: Alle Tätigkeiten der Freiwilligen sind 
immer „zusätzliche Hilfstätigkeiten“, die kein Beschäfti-
gungsverhältnis begründen und nicht die Einstellung 
neuer hauptamtlicher Beschäftigter verhindern.  

Arbeitsschutz 
Im Freiwilligendienst gelten die Bestimmungen des 
Arbeitsschutzgesetzes, der Arbeitsstättenverordnung, 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes, des Mutterschutz-
gesetzes und des Schwerbehindertengesetzes. 

Arbeitszeit 
Der Freiwilligendienst wird in der Regel in Vollzeit ge-
leistet. Die Stundenzahl richtet sich nach den 

Vorgaben für Vollzeitarbeit in der Einsatzstelle (meist 
38–40 Stunden pro Woche). Auch eine Durchführung 
in Teilzeit ist möglich – ab 21 Wochenstunden flexibel 
und in Absprache mit der jeweiligen Einsatzstelle. Das 
Taschen- und Verpflegungsgeld wird bei Teilzeit an-
teilig gekürzt.  

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmun-
gen (siehe Jugendarbeitsschutzgesetz) gelten die je-
weiligen Regelungen der Einsatzstellen hinsichtlich 
Wochenarbeitszeit, Wochenendarbeit, Einteilung der 
Schichtdienste etc. 

Für einen Einsatz an Wochenenden oder Feiertagen 
oder für sonstige Mehrarbeit können Freiwillige kei-
nen finanziellen Ausgleich bekommen, sondern für 
die Mehrarbeit ist ein entsprechender Freizeitaus-
gleich zu gewähren. Ein Einsatz im Nachtdienst ist 
grundsätzlich nicht möglich. 

Arbeitslosengeld 
Wer 12 Monate einen Freiwilligendienst leistet, hat ei-
nen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Damit Zahlungen 
gegebenenfalls ohne Unterbrechung bzw. ohne Ab-
zug erfolgen können, muss man sich bereits drei Mo-
nate vor Ablauf des Freiwilligendienstes bei der zu-
ständigen Agentur für Arbeit arbeitssuchend melden. 
(zu ehemals Arbeitslosengeld II (ALG II) siehe Bürger-
geld) 

Arbeitsunfälle 
Eine Meldung von Arbeitsunfällen (dies gilt auch für 
den Weg zur oder von der Einsatzstelle oder während 
der Seminare) erfolgt in der Einsatzstelle: Freiwillige 
und Leitung der Einrichtung füllen gemeinsam einen 
Unfallmeldebogen aus, der an die Ev. Freiwilligen-
dienste weitergeleitet wird. Diese geben die Meldung 
an ihre zuständige Berufsgenossenschaft weiter. 

Aufgaben der Freiwilligen 
Ein Freiwilligendienst ist ein Bildungs- und Orientie-
rungsjahr mit dem Ziel, den Freiwilligen vielfältige Er-
fahrungen und persönliche Weiterentwicklung zu er-
möglichen. Entsprechend soll das Aufgabengebiet 
abwechslungsreich und breit gefächert sein; die Tätig-
keiten sollen einen direkten, ganzheitlichen Kontakt 
mit den betreuten oder begleiteten Menschen erlau-
ben. Nach der Einarbeitung können Freiwillige in Ab-
sprache und je nach Fähigkeit eigenverantwortlich be-
stimmte Tätigkeiten übernehmen. Eigeninitiative und 
Eigenverantwortung sollen dabei in einem ausgewo-
genen Verhältnis zur angeleiteten Tätigkeit stehen.  

Darüber hinaus ist es sinnvoll, wenn Freiwillige neben 
den alltäglichen Routineaufgaben auch Sonderaufga-
ben übernehmen oder eigene Projekte verwirklichen.  
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Die Teilnahme an Teambesprechungen und Einblicke 
in Strukturen und Arbeitsabläufe müssen gewährleis-
tet sein. Mindestens 75 % der Arbeit soll durch päda-
gogische, betreuende, pflegerische oder ökologische 
Aufgaben gefüllt sein. Der Anteil hauswirtschaftlicher, 
administrativer oder technischer Aufgaben an der Ge-
samttätigkeit soll nicht mehr als 25 % betragen. Alter, 
persönliche Eignung und Gesundheitszustand der Frei-
willigen müssen immer berücksichtigt werden. Tätigkei-
ten, die nur von fachlich ausgebildeten Mitarbeitenden 
ausgeübt werden dürfen (z. B. Behandlungspflege), 
dürfen nicht auf Freiwillige übertragen werden. Dar-
über hinaus sollten Freiwillige generell nichts tun, von 
dem sie sich zunächst einmal überfordert fühlen. 

Berufsgenossenschaft 
Die Freiwilligen sind über die Diakonie Hessen bei der 
Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege angemeldet.  

Berufsschulpflicht 
Teilnehmer*innen an einem Freiwilligendienst sind 
nicht berufsschulpflichtig. 

Bescheinigungen 
Rechtsgültige Bescheinigungen über die Ableistung 
eines Freiwilligendienstes (für die Familienkasse, die 
Agentur für Arbeit, u.a.) kann nur der Träger ausstel-
len. Am Ende eines FSJ, FÖJ oder BFD erhalten alle 
Freiwilligen von den Ev. Freiwilligendiensten unaufge-
fordert eine Abschlussbescheinigung. 

Bildungstage 
Die Bildungstage (Seminare und Studientage) sind 
verpflichtender Bestandteil eines Freiwilligendienstes 
(siehe Pädagogische Begleitung). Im FSJ-, FÖJ- und 
BFD-Gesetz sind mindestens 25 Bildungstage pro 
Jahr vorgeschrieben, davon muss jeweils zu Beginn, in 
der Mitte und am Ende des Dienstes ein 5-tägiges Se-
minar stattfinden. Je nach Programm können auch 
mehr Bildungstage angeboten werden. Es gibt keine 
Möglichkeit, aus dienstlichen oder anderen Gründen 
von der Teilnahme an den Bildungstagen befreit zu 
werden oder während eines Seminares Urlaub zu be-
antragen. Auch die Übernachtung während der Semi-
nare ist verpflichtend. Im BFD findet im Rahmen der 
25 Tage ein 5-tägiges Seminar zur politischen Bildung 
in den Bildungszentren des BAFzA statt. 

Im BFD ab 27 Jahren ist die Anzahl der Bildungstage 
geringer als in den anderen Freiwilligendiensten: Hier 
werden mindestens 12 Seminartage pro Jahr angebo-
ten. 

Inhalte und Methoden der Seminare werden von den 
Freiwilligen im Rahmen ihrer Beteiligungsmöglichkei-
ten mitbestimmt. Themen der Seminare sind unter an-
derem Praxisreflexion, fachliche, sozialpolitische und 
ökologische Themen aus den Arbeitsfeldern oder an-
dere übergreifende Themen (z. B. Medienseminare), 
die mit kreativen, erlebnispädagogischen Methoden 
und Exkursionen bearbeitet werden. Für alle Bil-
dungstage erhalten die Freiwilligen und die Einsatz-
stellen rechtzeitig einen Terminplan und gesonderte 
Einladungen.  

Bürgergeld  
Empfänger*innen von Bürgergeld (ehemals ALG II) 
können an einem Freiwilligendienst teilnehmen, da 
der Bezug von Bürgergeld - auch für Arbeitssuchende 
– die Teilnahme am FSJ oder BFD nicht ausschließt. Im 
Falle des Bürgergeldbezugs ist das Taschengeld des 
Freiwilligendienstes grundsätzlich als Einkommen zu 
betrachten und anzurechnen. Von der Anrechnung 
ausgenommen ist ein Betrag von 520 € für Freiwillige 
bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres und ein Be-
trag von 250 € für Freiwillige über 25 Jahren. Bezie-
her*innen von Bürgergeld sind in der Zeit des Freiwil-
ligendienstes nicht verpflichtet, eine Arbeit aufzuneh-
men. 

Bundesamt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben (BAFzA) 
Das BAFzA ist die zuständige Bundesbehörde für den 
Bundesfreiwilligendienst. So werden z. B. in diesem, 
anders als im FSJ oder FÖJ, die Verträge direkt zwi-
schen Freiwilligen und dem Bundesamt geschlossen. 
Für Freiwillige und Einsatzstellen werden jedoch unter 
der Trägerschaft der Ev. Freiwilligendienste keine wei-
teren Unterschiede wirksam: In der Praxis wird der 
BFD weitgehend identisch zum FSJ oder FÖJ durch-
geführt. 

Dauer 
In der Regel dauert ein Freiwilligendienst 12 Monate 
und eine Vereinbarung zwischen allen Beteiligten wird 
entsprechend für ein Jahr geschlossen. Die Gesetze 
geben vor, dass sowohl ein FSJ oder FÖJ als auch ein 
BFD mindestens 6 Monate dauern müssen. Eine Ver-
längerung bis zu insgesamt 18 Monaten ist möglich. 

Dienstfahrten 
Freiwillige können im Rahmen ihres Aufgabengebie-
tes zu Fahrdiensten eingesetzt werden. 
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Um eine persönliche Haftung der Freiwilligen bei Un-
fällen auszuschließen, muss eine entsprechende An-
ordnung der Einsatzstelle erfolgen.  

Bei Personenbeförderung müssen die rechtlichen 
Bestimmungen beachtet werden. Ein Privat-PKW der 
Freiwilligen darf nur in Ausnahmefällen genutzt wer-
den. Die Freiwilligen erhalten dann eine Entschädi-
gung entsprechend der Dienstfahrtenregelung für die 
Mitarbeitenden in der Einsatzstelle. Grundsätzlich haf-
tet bei allen Dienstfahrten die Einsatzstelle für eventu-
ell entstehende Schäden. Für dienstliches Autofahren 
gilt – insbesondere bei jüngeren Freiwilligen – dass 
diese möglichst zuvor ein Fahrsicherheitstraining ab-
solvieren. 

Erstuntersuchung 
Die ärztliche Erstuntersuchung beim Eintritt in das Be-
rufsleben ist bei allen Freiwilligen unter 18 Jahren ge-
setzlich vorgeschrieben. Bei Freiwilligen ab 18 Jahren 
liegt diese Frage im Ermessen der Einsatzstelle: In der 
Regel wird die Erstuntersuchung bei Dienstantritt aber 
immer als sinnvoll angesehen und die Freiwilligen 
werden entsprechend zu einem Besuch beim Be-
triebsarzt aufgefordert. Die Kosten hierfür trägt die 
Einsatzstelle. 

Fahrtkosten 
Alle Freiwilligen erhalten i. d .R. einen monatlichen 
Fahrtkostenzuschuss von 31 € pro Monat, der mit dem 
Taschengeld überwiesen wird. In Ausnahmefällen, z. B. 
außerhalb der hessischen Verkehrsverbünde, können 
auch höhere Fahrtkostenzuschüsse ausgezahlt werden: 

31€: alle Freiwilligen in Hessen, RLP oder Thüringen, 
die in Fußnähe zur Einsatzstelle wohnen oder inner-
halb Hessens den ÖPNV (Schülerticket) nutzen.  

49 €: Freiwillige in Rheinland-Pfalz oder Thüringen, 
die per ÖPNV zur Einsatzstelle fahren und deren Mo-
natskarte teurer als 49 € wäre. 

60 €: Freiwillige, deren Einsatzstelle nicht per ÖPNV 
zu erreichen ist und die zwingend das Auto nutzen 
müssen. 

Freiwillige erhalten im ÖPNV dieselben Ermäßigun-
gen wie Schüler*innen und Auszubildende (als Nach-
weis gilt der Freiwilligenausweis oder eine Bescheini-
gung des Trägers), in Hessen haben die Freiwilligen 
Anrecht auf das Schülerticket (der Berechtigungsnach-
weis wird zusammen mit der Vereinbarung an die Frei-
willigen versandt). Wichtig: Wird das Schülerticket vor 
Ablauf der 12 Monate gekündigt, muss pro genutzten 
Monat der doppelte Betrag gezahlt werden, die maxi-
male Höhe ist dabei der Jahresbetrag. Ein Wechsel zu 
einem Jobticket oder Semesterticket ist jedoch ohne 

Aufpreis möglich. Auch nach 12 Monaten ist das Ti-
cket monatlich ohne Aufpreis kündbar.  

Die Kosten für die Fahrten zu Seminaren und Studien-
tagen sind i.d.R. über den monatlichen Fahrtkostenzu-
schuss abgegolten. Nur bei Seminaren außerhalb des 
Gültigkeitsbereichs des genutzten ÖPNV-Tickets und 
ohne gemeinsame Anreise, werden die Fahrt-kosten 
für öffentliche Verkehrsmittel erstattet oder in Höhe 
von 0,20 € pro Kilometer bei Nutzung eines PKW.  

Freistellung vom Dienst 
Grundsätzlich müssen persönliche oder familiäre An-
gelegenheiten außerhalb der Dienstzeit erledigt wer-
den. In Ausnahmefällen kann eine Dienstbefreiung un-
ter Fortzahlung der Bezüge aus wichtigen persönli-
chen Gründen gewährt werden. Hierzu zählen z. B. Be-
werbungsgespräche oder Arztbesuche, die nicht au-
ßerhalb der Dienstzeit wahrgenommen werden kön-
nen oder eine Freistellung für den Besuch des Ev. (Ju-
gend-)Kirchentages. Die Dienstbefreiung muss im ein-
zelnen Fall mit der Einsatzstelle vereinbart werden. 
Eine Dienstbefreiung während der Seminarzeiten ist 
ebenfalls nur in Ausnahmefällen und nur in direkter 
Absprache mit der/dem Pädagog*in möglich. 

Darüber hinaus können Freiwillige – in Absprache mit 
Einsatzstelle und Träger – bis zu vier Tage Freistellung 
unter Fortzahlung der Bezüge in Form von selbstorga-
nisierten Projektstudientagen in Anspruch nehmen. 
Diese dienen der Berufsorientierung: Sie können für 
Vorstellungsgespräche und Hospitationen eingesetzt 
werden sowie für erweiterte Fortbildungen oder Hos-
pitationen in anderen Arbeitsfeldern. 

Freiwilligenausweis 
Für alle Freiwilligen wird sowohl im FSJ/FÖJ als auch 
im BFD ein bundeseinheitlicher Freiwilligenausweis 
ausgestellt. Dieser verschafft den Freiwilligen ver-
schiedene Ermäßigungen wie sie auch Schüler*innen, 
Auszubildenden oder Studierenden gewährt werden. 
Ein Rechtsanspruch auf Ermäßigungen besteht jedoch 
nicht. 

Gesetzliche Grundlage 
Das FSJ wird bereits seit 1964 auf der rechtlichen 
Grundlage des damaligen FSJ-Gesetzes durchgeführt, 
das FÖJ seit 1992 durch Einführung des FÖJ-Geset-
zes. Beide wurden 2008 durch das Gesetz zur Förde-
rung von Jugendfreiwilligendiensten erweitert. 2011 
wurde zusätzlich und ergänzend der BFD auf der 
Grundlage des Bundesfreiwilligendienstgesetzes ein-
geführt.  
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Grenzen achten 
Der Freiwilligendienst ist ein Raum für neue Erfahrun-
gen und Persönlichkeitsentwicklung. Dazu braucht es 
ein geschütztes, vertrauensvolles Umfeld. Die Ev. Frei-
willigendienste haben ein Konzept zum Schutz vor se-
xualisierter Gewalt entwickelt. Grundlage des Konzep-
tes ist eine Kultur des Respekts, der Wertschätzung, 
der Achtung von Nähe und Distanz und der Wahrung 
persönlicher Grenzen. Freiwillige lernen das Konzept 
im Rahmen der begleitenden Bildungsveranstaltun-
gen kennen und unterschreiben einen Verhaltensko-
dex über den achtsamen und transparenten Umgang 
mit allen Menschen, mit denen sie im Rahmen des 
Freiwilligendienstes im Kontakt sind. 

Impfungen 
Je nach Tätigkeitsfeld und konkretem Arbeitseinsatz 
können im Freiwilligendienst bestimmte Impfungen (z. 
B. Hepatitis) vorgeschrieben sein. Diese werden von 
der Einsatzstelle veranlasst, die dann auch die Kosten 
übernimmt. 

Nach dem Masernschutzgesetz muss für die Tätigkeit 
in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen eine 
Masernschutzimpfung oder eine Immunität nachge-
wiesen werden. Der Nachweis wird von der Einsatz-
stelle überprüft.  

Die 2022 eingeführte einrichtungsbezogene Impf-
pflicht bezüglich des Coronavirus (SARS-CoV-2) ist seit 
dem 01.01.2023 wieder aufgehoben. 

Infektionsschutz 
In manchen Arbeitsfeldern (z. B. in Kitas, Ganztags-
schulen oder Krankenhäusern) ist nach dem Infekti-
onsschutzgesetz auch für Freiwillige eine durch das 
Gesundheitsamt bescheinigte Belehrung über ge-
sundheitliche Anforderungen vorgesehen. Die Kosten 
hierfür übernimmt die Einsatzstelle. 

Informationspflichten 
Im Freiwilligendienst arbeiten Freiwillige, Einsatzstel-
len und die Ev. Freiwilligendienste als Träger in einem 
engen Verhältnis miteinander, letztere tragen die Ge-
samtverantwortung. Das bedeutet, dass sich alle Be-
teiligten bei wichtigen Vorkommnissen gegenseitig in-
formieren. Hierzu gehören z. B. Informationen über 
Fehlzeiten (insbesondere unentschuldigtes Fernblei-
ben vom Dienst), Arbeitsunfähigkeit, Schwanger-
schaft, Dienstbefreiung und grundlegende Abspra-
chen bei Änderungen des Aufgabengebietes oder im 
Einsatz der Freiwilligen. Insbesondere im Fall von Kon-
flikten und Krisen ist eine zeitnahe Einbeziehung der 
Ev. Freiwilligendienste unbedingt notwendig. 

Jugendarbeitsschutz 
Für Freiwillige unter 18 Jahren gilt das Jugendarbeits-
schutzgesetz. Die wichtigsten Regelungen sind: 

• Tagesarbeitszeit: Maximal 8 Stunden (Ausnahme: 
maximal 8,5 Stunden, wenn dadurch freitags früher 
das freie Wochenende beginnt)  

• Tagesschichtzeit (d. h. Arbeitszeit plus Pausen): 
maximal 10 Stunden  

• Wochenarbeitszeit: maximal 40 Stunden, in der Re-
gel 5-Tage-Woche (Ausnahmen sind in Kranken-
häusern und Altenheimen möglich, wenn in dersel-
ben Woche ein Ausgleich durch einen freien Tag 
erfolgt)  

• Arbeitszeiten: nicht vor 6:00 Uhr, nicht nach 20:00 
Uhr. Zwischen Feierabend und Dienstbeginn müs-
sen mindestens 12 Stunden liegen  

• Pausen: Wenn die Arbeitszeit länger als 6 Stunden 
beträgt: mindestens 60 Minuten Pause. Keine 
Pause darf kürzer als 15 Minuten sein. Die erste 
Pause muss spätestens nach 4,5 Stunden genom-
men werden 

• Beschäftigung an Feiertagen: am 25. Dezember, 
am 1. Januar, am ersten Osterfeiertag und am 1. 
Mai besteht ein absolutes Beschäftigungsverbot. 

• Urlaub: 16-Jährige haben (bei einer 5-Tage-Wo-
che) 27 Tage Urlaubsanspruch; 17-jährige mindes-
tens 25 Tage (bei den Ev. Freiwilligendiensten 27 
Tage) 

• Gefährliche Arbeiten: Verboten sind Arbeiten, die 
psychisch oder physisch überlasten, sittliche oder 
Unfallgefahren mit sich bringen  

Kindergeld  
Eltern, deren Kinder das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben und ein FSJ, FÖJ oder einen BFD leisten, 
erhalten Kindergeld bzw. steuerliche Freibeträge. 

Konflikte und Krisen 
Falls in der Einsatzstelle Konflikte auftauchen, sollten 
die Freiwilligen diese zunächst einmal vor Ort anspre-
chen (z. B. im Anleitungsgespräch). Darüber hinaus ist 
es sinnvoll, rechtzeitig die Pädagog*innen der Ev. Frei-
willigendienste zur Unterstützung hinzuzuziehen. Dies 
gilt insbesondere bei persönlichen oder den Einsatz 
betreffenden Fragen, bei denen der Träger in seiner 
pädagogischen Verantwortung beratend und klärend 
mitwirken kann. Auch für die Einsatzstelle gilt, im Kon-
fliktfall schnell die Ev. Freiwilligendienste zu informie-
ren, damit im Dreiergespräch zwischen Freiwilligen, 
Einsatzstelle und Träger möglichst eine einvernehmli-
che Lösung herbeigeführt werden kann. 
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Krankheitsfall  
Bei einer Erkrankung müssen Freiwillige die Einsatz-
stelle am ersten Tag bei Dienstbeginn über ihre Ar-
beitsunfähigkeit informieren. 

Spätestens am 3. Krankheitstag müssen sie in der  
Einsatzstelle eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung vorlegen, die sie auf Anfrage bei dem  
jeweiligen Arzt oder der Ärztin erhalten (Ausfertigung 
OHNE Diagnose). Die Ev. Freiwilligendienste erhalten 
eine gut leserliche Kopie der Bescheinigung über die 
Einsatzstelle. 

Bei einem FSJ/FÖJ muss in den ersten 28 Tagen des 
Dienstes eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung be-
reits am ersten Tag vorgelegt werden. Bei einer Ar-
beitsunfähigkeit in den ersten 28 Tagen des Dienstes 
muss der/die Freiwillige das Krankengeld für diese 
Tage selbst bei der Krankenkasse beantragen. 

Falls Freiwillige zu Beginn oder während eines Semi-
nars/Studientags erkranken, müssen sie schon vom 
ersten Tag an eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
vorlegen. Auch diese wird als gut leserliche Kopie  
direkt an die Ev. Freiwilligendienste gesendet.  
Darüber hinaus muss sofort am ersten Tag der/die  
zuständige Pädagog*in informiert werden. 

Im Krankheitsfall werden 6 Wochen lang die Bezüge 
wie gewohnt ausgezahlt. Sollte die Krankheit länger 
als 6 Wochen andauern, zahlt die zuständige Kranken-
kasse Krankengeld an die Freiwilligen. Die Einsatz-
stelle informiert in diesem Fall die Ev. Freiwilligen-
dienste, wenn nach 6 Wochen die Lohnfortzahlung 
eingestellt werden muss. Ebenso gibt sie Bescheid, 
wenn der/die Freiwillige wieder zum Dienst erscheint. 

Kündigung  
Ein Freiwilligendienst kann auch vor Ablauf der ver-
traglichen Vereinbarung beendet werden, wenn wich-
tige Gründe vorliegen wie z. B. die Aufnahme eines 
Studiums oder der Beginn einer Ausbildung. In die-
sem Fall kann der oder die Freiwillige schriftlich die 
vorzeitige Beendigung des Dienstes erwirken. Sind 
alle Beteiligten einverstanden, wird die Vereinbarung 
in gegenseitigem Einverständnis aufgelöst.  

Die Vereinbarung kann auch einseitig gekündigt wer-
den, wenn schwerwiegende Gründe wie Fehlverhal-
ten, schwere Konflikte o. ä. vorliegen.  

Zuvor muss aber ein klärendes Gespräch zwischen al-
len Beteiligten – Freiwillige, Einsatzstelle und Ev. Frei-
willigendienste – stattgefunden haben, um ggfs. auch 
Lösungen zur Fortsetzung des Dienstes zu finden. 

Lohnsteuer 
Freiwillige im Freiwilligendienst zahlen keine Lohn-
steuer. Dennoch benötigen die Ev. Freiwilligendienste 
vor Beginn des Dienstes die Mitteilung der steuerli-
chen Identifikationsnummer (IdNr), die allen Bür-
ger*innen vom Finanzamt automatisch mitgeteilt wird. 

Nebentätigkeit 
Freiwilligendienste sind i. d. R. Vollzeitdienste. Neben-
tätigkeiten müssen daher bei den Ev. Freiwilligen-
diensten mit einer Information über Art und Umfang 
der Tätigkeit angezeigt werden. Diese achten im 
Sinne der Fürsorgepflicht darauf, dass eine zusätzliche 
Tätigkeit nicht zu Lasten des Freiwilligendienstes geht 
und die notwendige Erholung gewährleistet ist. Frei-
willige unter 18 Jahren können aufgrund des Jugend-
arbeitsschutzes keine Nebentätigkeit annehmen. 
Ebenso ist in allen Freiwilligendiensten, die ein Visum 
zur Einreise erfordern, keine Nebenbeschäftigung er-
laubt. 

Pädagogische Begleitung 
Ein Freiwilligendienst besteht aus zwei aufeinander 
bezogenen Säulen: der praktischen Mitarbeit in einer 
Einsatzstelle und der pädagogischen Begleitung der 
Freiwilligen. 

Die pädagogische Begleitung umfasst das Informa-
tions- und Bewerbungsverfahren, die mindestens 25 
jährlichen Bildungstage (im BFD 27plus mindestens 
12 Bildungstage), die individuelle Begleitung durch 
die Pädagog*innen der Ev. Freiwilligendienste sowie 
die kontinuierliche Anleitung und Reflexion des Diens-
tes durch die Anleiter*innen in der Einsatzstelle. Die 
pädagogische Begleitung findet in enger Abstim-
mung zwischen den Ev. Freiwilligendiensten und der 
Einsatzstelle statt und orientiert sich an gemeinsamen 
Lernzielen.  

Diese beinhalten u.a. die Vorbereitung auf den Ein-
satz, die stete Reflexion der Praxiserfahrungen, den Er-
werb sozialer und interkultureller Kompetenzen, die 
berufliche Orientierung und Persönlichkeitsentwick-
lung sowie die Stärkung der Verantwortung für das 
Gemeinwohl bzw. für Umwelt und Natur. 

Probezeit 
Die ersten 6 Wochen des Einsatzes gelten als Probe-
zeit. Während dieser Zeit kann die Vereinbarung von 
jeder Vertragspartei mit einer Frist von 2 Wochen 
ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. 
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Schweigepflicht 
Freiwillige unterliegen während ihrer Tätigkeit der 
Schweigepflicht. Sie müssen über die persönlichen 
Verhältnisse der Betreuten, über die Mitarbeitenden 
oder die internen Belange der Einrichtung – auch über 
die Zeit ihres Einsatzes hinaus – strengstes Stillschwei-
gen gegenüber Außenstehenden wahren. Auch das, 
was in den Seminargruppen besprochen wird, darf 
nicht nach außen dringen. 

Sonderurlaub 
Freiwillige haben keinen gesetzlich geregelten An-
spruch auf Sonderurlaub, die Einrichtung kann jedoch 
nach eigenem Ermessen Sonderurlaub gewähren. Die 
Ev. Freiwilligendienste empfehlen, Freiwillige wie an-
dere Mitarbeitende in der Einrichtung zu behandeln. 
Dies gilt insbesondere bei der Genehmigung von 
Sonderurlaub für die Mitarbeit in der Jugendarbeit: 
Hier können Freiwillige bis zu 24 halbe Tage bei Fort-
zahlung ihrer Bezüge beantragen. 

Die Freiwilligen beantragen in diesem Fall den Son-
derurlaub schriftlich direkt bei der Einsatzstelle. 

Sozialversicherung 
Alle Freiwilligen werden versicherungsrechtlich so be-
handelt wie Beschäftigte oder Auszubildende und sind 
für die Dauer ihres Freiwilligendienstes in der gesetzli-
chen Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen-, Renten- und Un-
fallversicherung pflichtversichert. Die Beiträge werden 
von der Einsatzstelle gezahlt, die Freiwilligen zahlen kei-
nen Arbeitnehmeranteil (siehe Versicherungen).  

Im BFD ab 27 Jahren können Ausnahmeregelungen 
bezüglich Kranken- und Rentenversicherung zu einer 
Versicherungsbefreiung führen (z.B. bei Beamt*innen 
und Richter*innen oder bei Bezug von Altersrente). 

Urlaub 
Freiwillige bei den Ev. Freiwilligendiensten haben bei 
einer 5-Tage-Woche Anspruch auf 27 Tage Erholungs-
urlaub, bei einer 6-Tage-Woche entsprechend auf 32 
Tage. In der Probezeit und während der Seminare 
kann kein Urlaub genommen werden. Der Urlaub 
muss rechtzeitig in der Einsatzstelle abgesprochen 
und beantragt werden. 

Versicherungen 
Für alle Freiwilligen besteht über die gesetzliche Sozi-
alversicherung hinaus eine Berufshaftpflichtversiche-
rung über die Einsatzstelle. Nicht versichert sind alle 
persönlichen Gegenstände oder Schäden, die in der 
Unterkunft oder im Seminarhaus selbst verursacht 

werden. Hier greift dann z. B. die private Haftpflicht- 
oder Hausratsversicherung.  

Für die gesetzliche Unfallversicherung melden die Ev. 
Freiwilligendienste alle Freiwilligen bei ihrer zuständi-
gen Berufsgenossenschaft an (siehe Arbeitsunfälle).  

Waisenrente 
Für die Dauer des Freiwilligendienstes besteht grund-
sätzlich ein Anspruch auf Waisenrente (Halb- und Voll-
waisenrente), soweit die Voraussetzungen nach § 48 SGB 
IV vorliegen. Das Einkommen wird nicht angerechnet. 

Wohngeld 
Freiwillige können grundsätzlich Wohngeld beantra-
gen. Die Zahlung von Wohngeld hängt u.a. von der 
Höhe der Miete und dem verfügbaren Einkommen ab. 
Ein Antrag kommt z.B. dann in Betracht, wenn ein Um-
zug an den Ort der Einsatzstelle notwendig ist und 
diese keine Unterkunft stellen kann.  

Der Wohngeldantrag muss bei der Wohngeldbe-
hörde der Gemeinde-, Stadt-, Amts- oder Kreisverwal-
tung am neuen Wohnort gestellt werden. Der Antrag 
hat nur dann Erfolg, wenn die neue Wohnung der Le-
bensmittelpunkt des Antragstellers ist.  

Wohnsitz 
Die Freiwilligen, die einen Platz mit Unterkunft in der 
Einsatzstelle haben, müssen bei der jeweiligen Melde-
behörde der Stadt oder Gemeinde ihren Wohnsitz 
melden. Wer regelmäßig am Wochenende nach 
Hause fährt und dort auch seinen Lebensmittelpunkt 
hat, meldet sich in der neuen Stadt mit 2. Wohnsitz an. 

Zeugnis 
Zum Ende des Freiwilligendienstes erhalten alle Frei-
willigen ein qualifiziertes Zeugnis. Die Ev. Freiwilligen-
dienste stellen den Einsatzstellen eine Handreichung 
mit Musterzeugnissen zur Verfügung. Das qualifizierte 
Zeugnis wird von der Einsatzstelle final fertiggestellt 
und direkt an die Freiwilligen versendet. 

Die Ev. Freiwilligendienste stellen ihrerseits eine Be-
scheinigung über die Seminar- und Studientage aus 
und versenden diese unabhängig vom Zeugnis eben-
falls direkt an die Freiwilligen. 

In das Zeugnis sind berufsqualifizierende Merkmale 
des Freiwilligendienstes aufzunehmen. Grundsätzlich 
sollte aber die Zeugniserstellung, da es sich hier nicht 
um ein klassisches Arbeitsverhältnis, sondern um ei-
nen freiwilligen Einsatz handelt, stets unter dem Blick-
winkel der Persönlichkeitsentwicklung und des sozia-
len Kompetenzzuwachses gesehen werden
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Evangelische Freiwilligendienste der Diakonie Hessen  

Standort Frankfurt: Ederstraße 12, 60486 Frankfurt/Main       
Standort Kassel: Lessingstraße 13, 34119 Kassel   

Telefon: 0561 1095-3500  
E-Mail: fwd@diakonie-hessen.de 
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